
119Die Umschau.
Eisenspanten, welche in Finnland neu gebaut oder einer 
größeren Reparatur unterworfen werden, die jetzt geltende 
Zollfreiheit für Schisfsausrüstungsgegenstände, unter Beobach­
tung der diesbezüglichen Bedingungen und Vorbehalte auch 
fernerhin bestehen bleibt.

Verzeichnitz
der in dem Zolltarif für das Großherzogthum 

Finnland voni 1. Juni 1878 ab eintretenden 
Aenderungen.
Waareneingang.

Nummer Maßstab Zollsatz.
der Benennung der Waare. fürdieVer-

Pofition. zollung. Finn.Mk.
18 Segelschiffe von Holz; auf Holz- oder 

Eisenfpanten, nebst der beifolgenden 
zu dem Fahrzeug gehörenden Take­
lage und den zur Navigation nöthi­
gen Jnventarienstücken 

Segel- und Dampfschiffe von Eisen oder 
Stahl von mehr als 700 Reg.-Tonnen 
brutto Tragfähigkeit, nebst dazu ge­
hörigen Jnventarienstücken 

Bemerk. Für die übrigen Fahrzeuge 
wird der Zoll laut Pos. 231 a erlegt.

48 Kommt in Wegfall.
54 Blei in Mulden, Rollen, Platten und 

Röhren aller Art, auch Bleiglätte 
und Silberglätte 

155 Eisen und Stahl:
Gußeisen
Schmelzstücke und Gußformen, Roh­

schienen (Millbars) und Schrot von 
Eisen und Stahl: 

gewalzt oder geschmiedet:
a. in Stangen von höchstens 12 Zoll 

Breite, desgleichen Eck- und Win- 
keleifen, wie R-Eisen, 8-Eisen rc.

b. Feineifen von 1/2 Zoll und da­
runter bis einschließlich H4 Zoll 
Durchschnitt Lispfd. 0,80

0. in Platten von mehr als 12 Zoll 
Breite:

bei einer Dicke von nicht weniger 
als Hg Zoll „ 0,45

bei geringerer Dicke als ^8 Zoll „ 0,55
ä. Eisenbahnschienen nebst Laschen

und Unterlagsplatten — zollfrei
Tuben und Röhren gezogen oder ge­

schweißt, aus schmiedbarem Eisen 
oder Stahl Lispfd. 0,20

156 Kupfer und andere nicht besonders auf­
geführte unedle Metalle, sowie Le- 
girungen davon in Blöcken, Stücken,
Stangen, Platten, Tuben, Röhren,
Feilspänen und Schrot „ 0,50

157 Quecksilber. „ 2,00
Kommt in Wegfall

159 Zinn in Blöcken, Stangen, Platten
oder Schrot nebst Spiegelfolie „ 0,25

160 Zink oder Spianter in Blöcken, Stan­
gen, Platten, Stücken und Schrot „ 0,25
Fabrikate von Kupfer und 

Messing.
209 1. Hausrathgegenstünde, auch in Ver­

bindung mit Holz, Eisen, Leder 
oder anderen Materialien, desglei­
chen Blasebälge zum Hausgebrauch „ 5,50

2. Werkzeuge aller Art, mit oder ohne 
Stiel (8Kakt) oder Handgriff aus 
anderem Material, Metallnägel,
Stifte, Schrauben, Draht und Tau- 
werk, verzinnt oder unverzinnt so­
wie Gewebe „ 2,00

3. Andere Drahtfabrikate „ 4,80
(Fortsetzung folgt.)

— zollfrei

— zollfrei

Lispfd. 0,95

0,35

Wer:soncltnclchr:ichten.
Preußen.

Es sind
in der Provinz Ostpreußen

pensionirt: der Zolleinnehmer Kalleß Camerau unter Verleihung 
des Königlichen Kronenordens 4. Klasse;

in der Provinz Westpreußcn 
gestorben: der Steuereinnehmer Pape in Neustadt, 
versetzt: in gleicher Eigenschaft die Hauptamts-Assistenten 1- Kaleve in 

Strasburg nach Thorn und 2. Höfig in Danzig nach Strasburg.
in der Provinz Brandenburg

pensionirt: 1. der Oberstenerkontroleur, Steuerinspektor Pacius in 
Kyritz unter Verleihung des Charakters als Obersteuerin- 
spector lind 2. der Hauptamtsassistent Hirtschulz in Potsdam 
unter Verleihung des Königlichen Kronenordens 4. Klasse; 

befördert oder versetzt: der Hauptamtsassistent Leisegang in 
Landsberg a. W. in gleicher Eigenschaft nach Berlin; 

in der Provinz Pommern
pensionirt: der Steuereinnehmer Colas in Falkenburg unter Ver­

leihung des rothen Adlerordens 4. Klasse; 
befördert oder versetzt: 1. der Hauptamtsassistent Neitzke in 

Stettin in gleicher Eigenschaft nach Schwinemünde, 2. der Steuer­
einnehmer I Knittel in Neu-Stettin als Hauptamtsassistent in 
Stettin, 3. der kommissarische Hauptamtsassistent Prüter in 
Stettin zum Hauptamtsassistenten daselbst und 4. der kommis­
sarische Steuereinnehmer Albrecht in Garz a. O. zum Steuer­
einnehmer daselbst;

in der Provinz Sachsen
gestorben: der Steuereinnehmer von Hörsten in Zörpig, 
befördert: 1. der Steueramtsassistent Ballof in Schönebeck zum 

Hauptamtsassistenten in Skalmirzyce (Provinz Posen), 2. der 
Steueraufseher Jüngel in Halberstadt und 3. der reitende Steuer­
aufseher Seemann in Merseburg zu Hanptamtsassistenten in 
Berlin.

in der Provinz Schleswig-Holstein
pensionirt: der Obergrenzcontrolenr Steuerinspektor Eckmann in 

Flensburg unter Verleihung des rothen Adlerordens 4. Klasse; 
in der Provinz Hannover

befördert: 1. der Zollamtsassistent Busch in Bremen zum Haupt­
amtsassistenten in Emden;

in der Provinz Westfalen
pensionirt: der Steuereinnehmer Schmit in Marburg unter Ver­

leihung des rothen Adlerordens 4. Klasse,
befördert oder verfetzt: 1. der Steueramtsassistent Reich in Biele­

feld zum Hauptamtsassistenten in Dortmund;
in der Rheinprovinz

ausgeschieden: der Hauptamtsassistent Albrecht in Koblenz.
befördert oder versetzt: 1. der Hypotheken- und Erbschaftssteuer­

amtsassistent Hoffmann in Trier zum Hypothekenbewahrer in 
Saarbrücken und 2. der Hauptamtsassistent Radowski in Aachen 
in gleicher Eigenschaft nach Coblenz.

Bayern.
Gestorben: der Hauptzollamtsassistent Modrach in Nürnberg;
pensionirt für immer: der temporär quiescirte Oberzollinspector 

Dr. Seuffert unter Anerkennung seiner langjährigen treuen und, 
eifrigen Dienste.

Württemberg.
Versetzt: der Hauptamtsassistent Lang in Heilbronn auf die bei dem 

Hauptsteueramt Stuttgart erledigte Assistentenstelle
Mecklenburg.

Versetzt: der Zollamtsassistent Lehmitz zu Wismar als Hauptamts­
assistent nach Rostock und der Hauptamtsassistent Wolfs zu 
Rostock an das Nebcnzollamt I zu Wismar.

(Maß-Lothringen.
Versetzt: 1. der Oberstenerkontroleur Meyer in Mülhausen nach 

Saargemünd, 2. der Oberstenerkontroleur Dinter in Benseld 
nach Mülhausen und 3. der Oberstenerkontroleur Neumann 
in Moyeuvre als Oberstenerkontroleur nach Benseld.


